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'Beginn der Sitzung: 9 Uhr 5 Minuten. 

Vorsitzender Mädl: Hoher Bundesrat!' Ich 
e r ö f f n e  die 59. Sitzung des Bundesrates. 

D� Pro t o k oll der letzten Sitzung vom 
,21. 

,
Dezember 1950 ist zur Einsicht aufgelegen, 

unbeanständet geblieben und gilt somit als 
g e n e h m i g t. 

Ent s c huldi g t  für die heutige Sitzung sind 
die Bundesräte Dipl..lng.Lipp, Salzer, Vögel, 

,Dr .. Kolb, Flöttl und Herke. 

1950 an den Landtag von :Niederösterreich 
neuerlich ein ,Auslieferungsbegehren . gegen 
Bundesrat Jose! Adlmannseder wegen Ehren­
beleidigung gestellt hat. 

Der Landtag von Niederösterreich hat auch 
diesem Auslieferungsbegehren in seiner 
10. Sitzung vom 9. Jänner 1951 stattgegeben, 
wovon das Bezirksgericht Melk unter einem in 
Kenntnis gesetzt wurde. 

Sassmann, 
Präsident. " Hoher Bundesrat!' Meine Damen und 

Herren! Mit Beginn des neuen Jahres ist der 
Vorsitz des Bundesrates an das Burgenland In einem Schreiben vom 13. Jänner 1951 
übergegangen. Als erstentsandter Vertreter teilt der Bundeskanzler mit, daß für die Dauer 

des" Btirgenlandes übernehme ich den. Vorsitz der zeitweiligen Verhinderung des Bundes· 

im Bundesrat. Ich begrüße in dieser Eigen- mini8ter8 für �a�del u"':.d W�ederaufbauDr. Kol b 

schaft alle Frauen und Herren des Bundesrates der Bun�e8m�m8ter /ur F�nanzen Dr. M a r g a­

auf das herzlichste und bitte Sie, mich bei Aus.
' reth a  mtt setner Vertretung betraut wurde. . 

übung meiries Amtes tatkräftig zu unter. Auf Vor8chZag des Vorsitzenden wird der ein· 

.stü�zen. Ich werde bestrebt sein, gleich gelangte und
. 

vom A�schuß für Verfassungs­

memen Vorgängern mein Amt unparteiisch und Rechtsangelegenheden vorberatene Gesetzes­

und sachlioh zu führen. Ich möchte Sie herz- beschluß des Nationalrates unter Verzicht auf 

liehst bitten, mich bei dieser meiner Arbeit die Vervielfältigung und auf die 24Btündige 

zu unterstützen. Verteil�t1igsfrist des Ausschußberichtes in Ver· 

Ich glaube die Zustimmung aller Damen und handlung genommen. 

Herren zu haben, wenn ich meinem Vorgänger, Gegenstand der Tagesor�nung ist der 
dem Herrn Bundesrat Freund, für seine Gesetzesbeschluß des, NatIOnalrates vom 
unJ?arteiische und objektive Geschäftsführung 16� �änner 1951 über die Wahl des Bundes­
memen herzlichsten; Dank ausspreche. (All- ptaSldenten. 
gemeiner Beifall.) _ .  

Berichterstatter Beck: Hohes Haus! Es ist 
'Eingelangt ist ein Schr e i b e n  des Präsi- zum erstenmal in der Geschichte der öster­

'denten des niederösterreichischen Landtages. reichischen Republik der Fall, daß ein Bundes­
Ich bitte den Schriftführer um dessen Ver- pr�sident mitten in Ausübung seiner Funktion, 
lesung. also als aktiver, im Amt befindlicher, von uns 

, . Schriftführer Dr. Dusche"k (liest):
' 

"Ich be- geschieden ist. Und wir haben, meine Damen 

ehre. mich, mitzuteilen, daß das Bezirksgericht und Herren - das wissen wir alle -, recht 

M lk ·t Z hl U 922/50 .. unruhige Zeiten. Es erscheint daher durchaus 
,e . nu a -2- vom 21. November im österreiehischen Interesse gelegen, daß alle 
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1232 59. Sitzung des Bundesrates der Republik ÖstelTeich. - 17. Jänner 1951. 

öffentlichen Funktionen, insbesondere aber 
eine so wichtige Funktion wie die des Bundes­
präsidenten, ordnungsgemäß, das heißt ver­
fassungsgemäß besetzt werden. 

gesetz überlassen. Es haben dann später noch 
1931. und 1934 Ände�ngen stattgefunden, die 
aber dies bezüglich unerheblich sind. 

Es . haben sich nun zwischen dem 
Österreich ringt um seine Souveränität und Innenministerium und dem Verfassungsdienst 

ist gezwungen, die Teile der Souveränität, die des Bundeskanzleramtes gewisse gegensätz­
es bis heute errungen hat, fast täglich zu liehe Auf fassungen ergeben, die aber, wie wir. 
behaupten und täglich neu zu erkämpfen. uns in der Sitzung des Ausschusses überzeugen 
Es erscheint daher von ausschlaggebender Be- konnten, durchaus nur theoretischer Art sind; 
deutung, daß der Präsident wirklich durch beide Stellen stehen richtigerweise auf dem 
ordnungsgemäße Wahl, auf die nur das öster- Standpunkt, daß selbst dann, wenn das 
reichische Volk und seine Organe Einfluß Bundesgesetz aus dem Jahre 1931, das als 
haben, gewählt wird, damit er in der Lage ist, Durchführungsgesetz zur Schober-Verfa.ssung 
für die Souveränität Österreichs, unabhängig geIten kann, als gültig angesehen werden 
von äußeren Einflüssen, einzutreten, wie es müßte, dieses Gesetz heute nicht ausreichen 
der dahingegangene Präsident in so vorbild- würde, weil es von einer sogenannten Bürger­
licher Weise getan hat. liste ausgeht, die ja mehrmals abgeschafft 

Ich möchte als Berichterstatter auch sauen wurde und praktisch überhaupt nicht vor- . 
daß es sich hier, im Gegensatz zu den Aus� handen ist. Es ist also auf jeden Fall fest­
führungen eines Redners im Nationalrat, zu- zustellen, daß das uns heute vorliegende 
nächst schon um das Wie der Wahl handelt Bundesgesetz notwendig ist und eine Lücke 
und daß. dann erst, wenn dieses Wie einwand- . in unserer Gesetzgebung aufzufüllen hat, die 
frei festgestellt ist, das Wer in Erscheinung geschlossen werden muß, um eine ordnungs­
treten kann. Bei dem Wie kann es sich nun gemäße Präsidentenwahl durchführen zu 
lediglich darum handeln, daß die Wahl im können. 
Sinne der geltenden Verfassung zl.stande Nun zum Gesetz selber. Der Gesetzentwurf 
kommt. Ob Urwahl oder eine andere Wahl wurde als Regierungsvorlage im Ausschuß des 
demokratischer ist, das ist wohl Ansichtssache, Nationalrates nicht nur behandelt, sondern an 
und die Wege der Demokratie können, ohne mehreren Stellen abgeändert; und ·aucli diese 
daß der· eine schlechter oder besser ist, durch- Fassung des Ausschusses hat im Plenum noch 

. aus verschieden sein. eine von allen vier Parteien einstimmig be-

Heute liegt ein Gesetzesbeschluß des antragte Änderung erfahren, a.uf die ich noch 
Nationalrates vor, der dieses Wie regelt, das zu sprechen kommen werde. 
eben ein eigenes Bundesgesetz zur Wahl des Das Gesetz bestimmt im § 1, daß die Wahl 
Prfi,sidenten notwendig erscheinen läßt. Unsere des Bundespräsidenten von der Bundes­
Bundesverfassung in ihrer ursprünglichen }'orm regierung durch Kundmachung im Amtsblatt 
nach dem Verfassungsgesetz vom 1. Oktober zur "Wiener Zeitung" ausgeschrieben wird. 
1920 bestimmte im Artikel 38, daß Nationalrat Außerdem enthält der § I Bestimmungen über 
und Bundesrat als Bundesversammlung in ge- Wahltag und Stichtag und die wichtige Be­
meinsamer öffentlicher Sitzung zur Wahl des stimmung, daß die Ausschreibung in allen Ge­
Bundespräsidenten zusammentreten. Nach meinden Österreichs kundzumachen ist. 
Artikel 60 wurde der Bundespräsident von der § 2: Zur Leitung und Durchführung der 
Bundesversammlung in geheimer Abstimmung Wahl sind,· sofern dieses Gesetz nicht anderes 
gewählt. Nach der Zweiten Bundes-Ver- bestimmt, die jeweils für die letzte Wahl des 
fassungsnovelle aus dem Jahre 1929, die als Nationalrates bestellten Wahlbehörden� mit 
Schober-Novelle bekannt ist, hat sich hier eine Ausnahme der Verbandswahlbehörden, be­
große Änderung ergeben. Nach dem neuen rufen. Wenn aber die Zusammensetzung einer 
Artikel 38 hat die Bundesversammlung nicht der hier bezeichneten Wahlbehörden verhältnis­
mehr das Recht der Präsidentenwahl, sondern mäßig nicht der Stärke der Parteien naoh der 
sie nimmt lediglich die Angelobung des ge- unmittelbar vorangegangenen Nationalrats­
wählten Präsidenten vor. Der Bundespräsident wahl entspricht, so ist die Wahlbehörde neu 
ist aber nach Artikel 60 dieses Gesetzes in zu bestellen. • 

unmittelbarer und geheimer Wahl vom § 3: Das ganze Bundesgebiet wird in Wahl-
Bundesvolk zu wählen. kreise eingeteilt, doch unterbleibt im Gegensatz 

Die Bundesverfassung stellt auch die Grund- I zur Nationalratswahlordnung, an die sich ja, 
sätze für das Wahlverfahren auf, sie behandelt dieses Gesetz sehr stark anlehnt, eine Zu­
a.lso die Stimmberechtigung, Wahlpflicht, sammenfassung in Wahlkreisverbände. 
passives Wahlrecht, den ersten und zweiten Der § 4 spricht über die Wahlparechtigung 
\Vahlgang und so fort. Aber die Regelung des und stellt fest, daß alle österreichischen Staats­
Wahlverfahrens wird. einem eigenen :Sundes-, bürger, Männer und Frauen, die vor dem 
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1. Jänner des Wahljahres das 20. Lebensjahr Im § 10 kommt nur zum Ausdruck, daß die 
überschritten haben und vom Wahlrecht zum §§ 56 bis 75 der Nationalrats-Wahlordnung 
Nationalrat nicht ausgeschlossen sind, als sinngemäß auch für die Präsidentenwahl gelten. 
wahlberechtigt erscheinen. Dieser § 4 setzt Der § 11 enthält die notwendigen Vor­
auch die Wahlpflicht fest und enthält die, wie schriften über die Stimmzettel, also über ihr 
ich glaube, selbstverständliche Bestimmung, Ausmaß, Farbe usw . 

. daß jeder Wahlberechtigte nur eineStimmeYhat. Der § 12 setzt die Kriterien fest, nach denen 
Im § 5 wird vorgeschrieben, daß die Wahl- die Gültigkeit des Stimmzettels zu beurteilen 

berechtigten in Wählerverzeichnisse einzu- ist, und der § 13 jene, nach welchen der Stimm­
tragen sind und daß diese Wählerverzeichnisse zettel als ungültig bezeichnet werdeq. muß. 
vor jeder Präsidentenwahl neu anzulegen sind. Im § 14, in den Bestimmungen über die 
Die Bundesregierung kann jedoch von der An- Stimmenzählung, ist die interessante Vor­
legung neuer Verzeichnisse Abstand nehmen. schrüt enthalten, daß Männer- und Frauen­
wenn abgeschlossene Wählerverzeichnisse für stimmen nicht getrennt festgehalten werden. 
eine vorangegangene Nationalratswahl oder Im § 15 ist festgesetzt, daß jede Kreiswahl­
Wahl des Bundespräsidenten vorliegen, die auf behörde das Ergebnis der Wahl in ihrem Wahl­
Grund eines Stichtages angelegt wurden, der kreise öffentlich kundzumachen hat. 
im gleichen Jahre wie der Stichtag für die Der § 16 enthält Bestimmungen über den 
beabsichtigte 'Wahl, des Bundespräsidenten Einspruch gegen die ziffernmäßige Ermittlung 
liegt. Es wird dann vorgeschrieöen, daß für einer Kreiswahlbehörde und' die Feststellung 
die Erfassung der Wahlberechtigten, für das der Stimmenanzahl durch die Hauptwahl­
Einspruchs- und Berufungsverfahren und behörde auf Grund der Ermittlungen der 
die Ausübung der Wahl durch Wahlkarten Kreiswahlbehörden. , 
sinngemäß die Bestimmungen der §§ 29 bis 46 Nach § 17 hat die Hauptwahlbehörde 
der N ationalrats-Wahlordnung zu gelten haben. jenen Wahlwerber als gewählt zu erklären, der 

§ 6 regelt das passive Wahlrecht und setzt mehr als die Hälfte aller gültigen Stimmen auf 
als Voraussetzung für dieses passive Wahl- sich vereinigt. Wenn aber -'- und das ist eine 
recht das aktive Wahlrecht zum Nationalrat Bestimmung des§ 18 - kein Wahlwerber eine 
und die überschreitung des 35. Lebensjahres solche Mehrheit fur sich erhalten hat, dann 
vor dem 1. Jänner des Wahljahres fest. Er findet späte�tens am fünfunddreißigsten Tage 
setzt überdies fest - das ist eine interessante nach dem ersten Wahlgang ein. zweiter Wahl­
Bestimmung -, daß eine Wiederwahl für die gang zwischen jenen beiden Bewerbern statt, 
unmittelbar folgende Funktionsperiode nur die im ersten Wahlgang die meisten gültigen 
einmal zulässig ist. Stimmen erhalten haben. Bei gleicher Stimmen-

§ 7: Der Wahlvorschlag muß spätestens am anzahl entscheidet hinsichtlich der Einbe­
einundzwanzigsten Tage vor dem Wahltage ziehung in den engeren Wahlgang d.as Los. 
der Hauptwahlbehärde vorgelegt werden und § 19 schreibt vor, daß die Hauptwahlbehörde 
von mindestens 2000 Wahlberechtigten oder die Vornahme einer engeren Wahl mindestens 
von wenigstens fünf Mitglieder� des National- zehn Tage vorher durch Kundmachung anzu­
rates unterzeichnet sein. Es, sind dann auch ordnen hat. 
noch Vorschriften darüber enthalten, was der § 20 besagt, daß die dem ersten Wahlgang 
Wahlvorschlag weiter zu enthalten hat, also zugrunde gelegten Wählerverzeichnisse unver­
Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Beruf usw., ändert auch dem zweiten Wahlgang zugrunae 
dann die Erklärung des Wahlwerbers, daß er zu legen sind. Haben in der engeren Wahl beide 
der Aufnahme in den Wahlvorschlag zustimmt, Wahlwerber die gleiche Stimmen,anzahl erhalten, 
und die Bezeichnung eines zustellungsbevoll- dann ist die engere Wahl so lange, zu wieder-
mächtigten Vertreters. holen, bis sich eine Mehrheit ergibt., , 

Nach dem § 8 hat die Hauptwahlbehörde UD.- § 21  legt fest, daß die Hauptwahlbehörde das 
verzüglich zu überprüfen, ob die eingegangenen Ergebnis im Amtsblatt zur "Wiener Zeitung" 
Wahlvor&chläge den gesetzlichen Erforder- unverzüglich zu verlautbaren hat. Dieser 
nissen entsprechen. Wenn ein Kandidat Paragraph enthält auch Bestimmungen über 
unmittelbar vor dem bestimmten Wahltag die Anfechtung - und hierauf bezieht sich 
stirbt, so kann der zustellungsbevollmächtigte nun die Änderung, die erst gestern im National­
Vertreter spätestens am zweiten Tag vor dem rat beschlossen wurd�. Danach treten im 
Wahltag an dessen Stelle noch einen anderen. Abs. 2 in der sechsten Zeile von unten an 
Bewerber nominieren. Stelle der Worte : "einer Woche" die. Worte 

Am siebenten Tage vor dem Wahltag "vier Wochen". Diese Änderung bezieht sich 
, schließt nach § 9 die Hauptwahlbehörde die ·nämlich auf die Entscheidung des Verfassungs­

dem Gesetz entsprechenden Vorschläge ab und gerichtshofes, der i,nnerhalb einer· Woche die 
. veröffentlicht sie im Amtsblatt zur "Wiener ihm notwendig erscheinende Nachzählung und 

Zeitung"� Nachprüfung' der tatsij;chlich' abgegebenen 
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Stimmen im, Falle einer Anfechtung nicht so eifrig-eintre�nJ nioht se.hrmvereinbaren4ltt. 
bewältigen kD;:tln und daherceine längere Frist'M'änwariet ja auch im Privatleben, ;bis -eer 
verlangt 'hat. , . , Vers'totbene der Era.eiibergeben,i�t, 'ehe man 

'Gettiäß§!!2 'hat der Bundeskanzler das Er-' um dieEtbs�haftund um die DürchfÜltrüng 
gebrila der Wa.hl 'unverzüglioh im Bundes- des letiten 'Willens des VerStorbenen '.strei.tet. 
gesetzblatt kundzumach�n. Um so mehr sollte man dies beim ,Äbl�en 

Der § 23 setzt die 'Entschnldigllngsgrunde eines 'Staatsoberhauptes 'tun. Joh mÖda'te 
fest, die den 'Staat�bÜrgervd:fl der WlihlpfHcnt also nochmals sagen.,daß.esdie <,allga-meine 
entheben können. Ansicht aller rechtli.(!h "denkenden M.ettscben 

§24 sieht, die BilÜlgemäße Anwendung der war, daß diese so eilig VottJ.:Ziu�n ,gebroohehe 
§.§ 106 bis HO der Na:tionalrats-Wahlordnung Polemik eine arge IGesuhmooklosigkieit ,(la:r-
vor. stellt. 

§ 25 enthält die Sttafbestitnttumgen. Wer Gerade 'diese Kreise Waren es, die sehrilaut 
seiner Wahlpflicht nichth9.chkommt, begeHt von der Wahrung der Vdlksrechtegesprocnen 
ilach dieser Stelle 'eme Verwaltungsiibertretung haben und sich für befugt' eraohten, für 'die 
'und 'Wird von der::Bezirksverwaltungsb(jhörde Wahrung dieser Volksreribte >besonders 'eifrig 
mit Geld bis zu 1000 Sbestraft. Allerdingseinzutreren. Ich stehe 'nUn ungefthr 30lJaJ1re 
-kann diese Geldstrafe im Fall aer 'Uneinbring- lang in der Politik und ich ha.be'erfa.hren. 
lichkeit nicht in eine Haftstra.fe :umgewandelt daß -gerade die lautesten Rüfer um die Volks­
werden. rechte dann, 'wenn asgilt.die Vdlksreoltte 

� 26 besagt, daß lIiit der Wahl des 'Bundes- auch wirklich zu wahren, sehr still �u werden 
präsidenten keine andereWalil oder Volks- pflegen. Auch in derNazizeit;hat man so lange 
abstimmung verbunden werden darf. von Volksrechten gesprochen, 'bis von den 

§ 27 enthält , die , Durchfühtungsbestim- Volksrechten nichts mehr ubrig geblieben war 
mungen. Mit der Vollziehung wird das als die Pflicht desVolkea,zuhungern und 
Bundesininisterium für Inheresbetraut. für den Führer zu sterben.Di�sen Herrsdhaften 

Das ist also der Inhalt dieses Gesetzes., muß doch gesagt werden. sie rnüßMn erst 
dieses Durehführungsgesetzes zu unserer ihre staatsbürgerliche 'Bewährungsprobe ,a.b­
Bundesverfassung . Ich rnöchte im Atiftrag:'�ienen,e�e 'sie sicba.ls befug�e -S'Prec���.'des 
des Ausschusses für Verfassungs- und Rechts- detnokrat1Sch�n � olkes beze�chnen 'aui'fen. 
angelegenheiten an das Rohe Haus den Das , GeschreI allem, und auch '�as, lauteste 
Antr a g  stellen, daß gegen diesenGesetzes_ Geschrei. macht noch keine Demokraten. 
beschluß kein Einspruch erhoben wird. 

Im übrigen fußte die ganze Polemik ' auf 
Bundesrat:Klein: Hohes Haus I Unmittelbar falschen Vorausset�u.ngen. �eml �ie. � .der 

nach dem Ableben unseres Herrn Bundes- 'Yahl:des Bundes�rasldenten-Ist
.
keln KrIterIUm 

prisideIiten besehiftigten sich mit der not- fur dIe DemokratIe. Ob Wahlm der '��des­
wendiggewordenen Neuwahl KFeiSe. ,die nicht ve�sam�ung oder. Befrag�ng des

. 
Volkes, 

alle dazu-legitimiert-erscheinen, sich in solchenbeldes 1st de��kra�lsch. ES'l�t �ur·e� 'Frage 
FrageIl als Sachverständige der Demokratie derZweck�aßIgkelt und naturlich ��neFr�e 

zu bezeiohnen. An sioh wäre ,es ja 'ein erfreu-' d�r Verfas�ung. ob so od�r 80 gew��lt WIrd. 
liehes Zeiöhen, wenn :sich die HevölkertIng DI� Sch,:",elz. �nser wel;ltliches Nachba:la�d, 

mit den demokJfatischen Spielregeln. befaßt, r?SIert SICh. seIt 650 Jahren. selbst. SIe 'Ist 

wenn sie in freier .!Diskussion die Vot�üge eme. alte Eldgen?ssenschaft.. eIne alte ,demo­
dieser ooerjenerArtdcl',Ansübtihg der Demo- kratIs�he �epub�k ; dort .�� der Bundesra�, 
ltratie erörtert. Aber ;eswarengerade jene, also die l{lnlsterIen, d�s KablDett, dur�h dIe 
die wir ·nicht für legitimiert '.erachten, Lehr- Bundesvers�mmlung, a:1so durch. das Par�a.­
meister \der Demokratie zu sein die es in ment, gewahlt, und Jeder Bundesrat Wll'd 
einer ,a.tiffaIlehden , :Eile -'- d-er-ent;eelte Leieh- turnusmäßig 'einmal �räsident 

.
der �d­

naln des Herrn �Blindespräsidetlten lag noch' genossellschaft: Man �lf'd doch U1cht. sa.�en 
auf der Bahre, undhunderttausentleWiener wollen • .  ��ß dIe ��hwelz deswe�an� weIl, d?rt 
'undÖsterreieher defilierten an .Ihm '-vorbei. der Prasl�ent ru.cht , durch d�e .y��kswa.hl 
utn Abschied von ,ihm�u 'nehmen _ ,:schon er�oren Wird, kerne DemokratIe 

.. 
seI . Man 

d&mals für sehr notwehdig und dringend Wll'd a�ch �&um _
. 

behaupte? ��nnen, <:iaß 

erachteten ,über die FormundAt>t der ::Neuwahl FrankreIch eine Diktatur Sel, wed dort : der 
zU 'diskuti�ren 'lind öffentliche, 'Polemiken -zu Präsident. also das Staatsoberhaupt. durch 
'führen. die Nationalversa.mmlung gewählt wird. 

-Ich : glaube, es • muß ,a,usgesptoehen 'werden, ',Wir SöziaJißWnsieluMl auf dem Boden -der 
"aaß \ diese unziemllche,ja pietätlose Eile Verfassung, und dn ,der, heute, geltenden Ver­
von einer Geschmacklos.igkeitzeugt"die mit fassung steht, daß' dm'BundespräSident' durch 
der Demokratie, für die diese KreiSe Itngeblich das Volk gewählt werden soll. DalrerJisteJlach 
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unserer Ansicht über diese Frage keine Dis- Meinu:ij.g , daß man, selbst wenn alles für die 
kussion nötig. Wh" haben im Jahre 1929, Wahl des Bundespräsidenten durch die Bund,es­
als die Zwan�igerverfassung geändert wurde, versammlung und nichts für die Wahl des. 
gegen diesen Punkt der Verfassung opponiert. . Bundespräsidenten durch das Bundesvolk 
Wir haben gegen diesen. Punk.t der Verfassung sprechen würde, dennoch nicht ohne weiteres 
nicht nur deswegen opponiert, weil damals durch einen qualifizierten Mehrheitsbeschluß 
die Christliehsoziale Partei mit der Einführung der gesetzgebenden Körperschaften von der 
der Volkswahl des Bundespräsidenten den derzeit geltenden Verfassung abweichen 
faschistischen Heimwehreinflüssen allzu sehr könnte. 
nachgegeben hat, sondern auch aus sachlichen Meine Damen und Herren! Gewiß. ist es 
Gzünden, aber wir haben in diesem. Zusammen- 80, daß die VolksvertretlPlg form.eU da�u 
hang auch damals. niema.ls von einem Ver- .legitimiert ist, Verfuasllllgsbestimmungen zu 
fassungsbruch gesprochen, wie dies jetzt ändern. Ich stimme dem Herrn Vorredner 
manche getan haben,. weil diBs einfach lächer- darin durchaus bei, daß auch die Verfassl)11g 
lieh wäre; 'lächerlich darum, weil dte Ver- etwas Lebendiges und den jeweiligen EJi'for­
fassung kein. Dogma darstellt, weil sie etwas dernissen und Bedürfnissen. angepaßt sein 
Lebendiges sein muß, daJ:!. sich dem Leben muß. Sie darf nicht etwas uubeding� Starre$. 
und der Entwicklu.ng anzupassen hat, und· darstellen, . abe� in einem gewissen Sinne muß 
vor allem deshalb. weil ja das PaplaIl).ent sie doch ein Dogma sein. In;L konkreten Fa:Ue 
gerade laut der Verfassung das Recht hat, handelt es sich aber dru;um. daß. das Bundes­
mit qualifizierter Mehrheit einzelne Teile der volk nach der derzeit geltend,en Verfa.ssuI,lg 
Verfassung , ja die ganze Verfassung - dies. ein Recht, U)ld zwar ein. verfassungsmäßig 
mit nachträglicher Volksbefragung - zu verbrieftes Recht darauf hat, sich das. Staats­
ändern. Und dieses Recht kann unter Um- oberhaupt selbst zu wählen . Wir sind dor 
ständen 2lUl' Pflicht werden, wenn Notwendig- Meinung, daß man dem Volk - nicht nu,r 
keiten Rechnung getra.gen werden soll, die deshalb, weil Geben seliger denn Nehmen ist, 
ebea das Leben mit sich bringt. sondern auch deshalb, weil das Volk selber 

Wir stimmen also selbstverständlich diesem Souverän in diesem Staate ist - ein ihm 
Gesetz zu, dean ich wiederhole: Wir stehen verfassungsmäßig gewährtes und verbrieftes 
auf dem Boden der Verfassung und brauchen Rech,t ohne seine Zustimmung nicht entziehen 
von niemand erst auf die Verfassung ver- kann. Einzig und allein das Volk ist berechtigt, 
wiesen werden. Wir verwahren uns aber in wenn man dem Sinn und Geist und nicht 
diesem Zusammenhang dagegen , daß gewisse nur dem formellen Buchstaben der Verfassung 
Kreise, die ich zum Teil als Neodemokraten Rechnung trägt, sich dieses Rechtes Z1,l b.e­
bezeichnen muß, dem österreichischen Volk geben. Nur da.s Volk kann erklären, daß es 
eine allein selig1;llachende Belehrung aufzu- �uf dieses Recht verzichte: Dann müßte die 
drängen versuchen. Ich glaube, wir haben gesetzgebende Körperschaft ein entsprechendes 
immer gezeigt, daß. wir auf dem Boden der Gesetz beschließen. und dieses müßte n,ach 
Demokratie stellen, und wir haben gezeigt, unserer Auffassung einer Vo�ksabsti:tn:mung 
daß wir für die Demokratie einzutreten unterzogen wer4en. 
wissen. (Beifall bei den Sozialisten.) Man sage nicht, d�ß ich damit offene Türen 

einrenne, weil der Weg, auf dem nunmehr d�s 
Bundesrat Dr. Klemenz: Meine Damen und österreichlsche Volk sein neues Staatsober­

Herren ! Meine Partei bekennt sich ebenso wie haupt erhalten wird, gewissermaßen bereits 
die des Herrn Vorredners, und zwar von allem eindeutig festgelegt ist.. Me;ne Damen unq 
Anfang an ohne Schwanken und ohne jedes Herren, ganz so ist es nicht, denn dieses 
Kompromiß dazu, daß die Wahl des neuen Gesetz ist ja nichts anderes. als nUr die Platt­
Staatsoberhauptes gemäß den Bestimmllllgen form oder der Rahmen für den Fall der W �hI 
der geltenden Verfassung durchgeführt wird. des Bundespräsidenten durch d�s Bundesvolk ; 
Ich verkenne nicht, daß sich für die andere es besteht aber keine Garantie dafür, daß die 
Lösung, die in der Öffentlichkeit auch disku- Wahl auch tatsächlich auf diesem Wege ZlJ,­
tiert worden ist, nämlich für die Wahl des stande komI1l.en wird. Die gesetzgebenden 
Bundespräsidenten durch die Bundesversamm- Körperschaften könnten ja ohneweiters, da, sie 
lung, vielleicht gewisse Zweckmäßigkeits- formell dazu berechtigt sind, auch noch im 
erwägungen ins Treffen führen lassen - zwei letzten Moment ein Verfassungsgesetz he­
davon werde icll mir herauszugreifen erlauben schließen, wonach die Wahl des BQl1des­
und sie etwas näher beleuchten -, wir sind präsidenten diesmal noch - e�enso wie die 
aber der Auffassung, daß ungleich mehr und vorangegangene Wahl - durch die BQl1des­
vor allem ung leich gewichtigere Momente versammlung erfolgen soll. Der Motiven­
dafür sprecheI\, die derzeit geltende Verfassung bericht zur Regierungsvorlage weist ja aus­
anzuwenden. Wir sind darüber hinaus der drücklich auf einen Bolc}len Präzedenzfall bin, 
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auf einen gleichgelagerten Fan vom,. Jahre 
1931. Auch da wurde zehn Tage vor dem 
Wahltermin durch ein Verfassungsgesetz die 
Volkswahl wieder ausgeschaltet und die Wahl 
durch die Bundesversammlung beschlossen. 
Deshalb, meine sehr verehrten Damen und 
Herren,

' 
habe ich diese meine Ausführungen 

nicht für überflüssig gehalten. Wir möchten 
der Auffassung Ausdruck geben, daß man 
sich vor einer Wiederholung des Beispiels 
von 1931 wirklich hüten soll� 

Ich habe gesagt, daß sich vielleicht gewisse 
Argumente, Zweckmäßigkeitserwägungen da­
für ins Treffen führen ließen, die Wahl durch die 
Bundesversammlung vorzunehmen. Ich greife 
zWei Argumente, mit denen in der Diskussion 
in der Öffentlichkeit operiert worden ist, 
heraus. 

Das eine Argument ist das der unverhältnis­
mäßig höheren Kosten im Falle der Wahl 
des Bundespräsidenten durch das Bundesvolk. 
Mefue Damen und Herren f Nach den Ziffern, 
die genannt worden sind, würde die Belastung 
der Staatsfinanzen bei der Wahl durch das 
Bundesvolk ungefahr eine Million Schilling aus­
machen, vielleicht auch eine höhere Summe. 
Leider, ist' eine, Spanne von einer bis zwei Mil­
lionen Schilling bei uns in Österreich heute im 
Hinblick'auf die Kaufkraft unseres Geldes 
keine so exorbitante, daß die Frage, ob eine 
ode� , zwei Millionen' Schilling, eine entschei­
dende Rolle spielen würde. ,Es wurde aber -'­

insbesondere, im Nationalrat -- auch der 
Betrag' vOll, 10 Millionen ,Schilling genannt. 
Sicherlich' würden diese 10 Millionen SchilliI1g 
nicht der Betrag sein., - den der Staat auf­
wenden- muß.' Ich gebe' aber ohlle weiteres 
zu" daß die Führung des Wahlkampfes an­
nähernd, in den Formen und den Ausmaßen, 
wie wir sie gewohnt sind, die Volkswirtschaft, 
alles' in allem gesehen, mit diesem Betrag 
belasten könnte. Wir sind nutt gewiß nicht 
in der Lage, Geld und Papier, überflüssig zu 
verpulvern, und es wäre deshalb, weiß Gott, 
schade 'um' diese _ 10 Millionen Schilling. 'Und 
da bin ich der Meinung,' daß sich dieser Betrag 
bei weiser Selbstbeschränkung ganz erheblich 
reduzieren ließe, insbesoildere glaube ich, daß 
wir 'uns vor einer StimmzettelHut bewahren 
können, wodurch ,- a.uch das optisch außer­
ord�ntlich ungünstige Bild verhindert werden 
könnte,' däß auf den Straßen (Ruf bei den 
Soziali8ten: Geschmiert wird!) geschmiert wird; 
daß dort naufenweise Stimmzettel herum­
liegen und die Namen der Kandidaten" im 
Straßenstaub herumgewälzt werden usw. Da­
durch ließe sich gewiß erheblich viel Geld 
ersparen. Das, meine Damen und· Herren, 
war es auch, warum meine Fraktion schon im 
Nationälrat· angeregt hatte, nicht wie bei den 
bisherigen Wahlen mit dieser Flut vOn diversen 

Stimmzetteln zu arbeiten, sondern nur amtlich 
aufgelegte Stimmzettel zu verwenden, zumal 
dadurch auch optisch die Bedeutung dieser 
Wahl herausgestrichen und von den sonst 
üblichen Wahlmethoden unterschieden würde, 
wo die Parteien letzten Endes doch nur um einen 
Wahlerfolg für sich selbst ringen und werben. 
Ich bedaure, daß diese Anregung nicht auf 
fruchtbaren Boden gefallen ist� 

In diesem Zusammenhang das zweite Argu­
ment, nämlich daß im Falle einer Volkswahl 
die Kandidaten allzu leicht in den Mittel-, 
punkt und Brennpunkt '6ines gehässig geführten 
Wahlkampfes gestellt werden würden, eines 
Wahlkampfes, der ganz bestimmt nicht dazu 
angetan ist, das Ansehen, die Würde und die 
Autorität des 'letzten Endes aus diesem 
Wahlkampf als Sieger hervorgehenden Mannes 

also des neuen Staatsoberhauptes - zu 
fördern. Gewiß ein sehr bedeutungsvolles 
Argument, 'dem ich aber doch eine durch­
schlagende Bedeutung nicht beimessen möchte, 
und zwar deshalb nicht, weil es ja nur not­
wendig ist, daß sich alle Faktoren, die sich 
an diesem Wahlkampf beteiligen -- es tut 
mir geradezu leid, daß ich hier immer wieder 
das Wort "Kampf" gebrauchen muß -, die 
von mir bereits erwähnte weise Selbstpe­
schränkung auferlegen, sich vor Augen halten, 
worum es geht: nicht darum, daß hier Parteien 
um Machtpositionen ringen, sondern darum, 
den würdigsten und angesehensten ::Mann an 
die Spitze dieses Staates zu stellen. Es kann 
dem Ansehen und der Autorität dieses Mannes 
nur abträglich sein, wenn er vorher herum­
gezerrt und in den Staub gezogen wird. Letzten 
Endes ,müßte dazu auch eine rein, praktische, 
vernünftige Überlegung führen: Es ist nur 
begreiflich;, daß. ich, wenn ich den Kandidaten 
einer anderen Gruppe in, der Öffentlichkeit in 
einer scharfen Form angreife, ,diese ,andere, 
Gruppe geradezu dazu zwinge, nunmehr zum 
Gegenangriff überzugehen und meinen Kandi­
daten herabzusetzen. Damit 'schmälere also' 
letzten Endes' mcht nur äuch ich' selbst das 
Ansehen ' meines Kandidaten,' sondern ich' 
gefahrde auoh seinen Wahlerfolg. Ich möchte, 
mit alsd erlauben,von dieser Stelle, aus eben· 
falls den Appell zu erheben, Cliesen Wahlkampf 
angesichts' seiner Bedeutung und im' Interesse 
des Ansehens und der Autorität des aus ihm 
hervorgehEmden neuen Staatsoberhauptes wirk,,; 
lieh mit aller Würde, Vornehmheit und Selbst· 
beschränkung zu führen. , . 

Zum Gesetzesbeschluß'selbst möchte ich IllU: 
noch bezüglich der Wahlpflicht einige Worte 
verlieren. Schott in der Bundesverfassung ist 
die Wahlpflicht für die Wahl des BUnde8� 
präsidenten durch das Bundesvolknormiert� 
Ich will nicht darüber diskutieren, ob dieBe 
Bestimmung zwehkmäßig, ob 'sie angebracht 

59. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)6 von 11

www.parlament.gv.at



59. Sitzung des Btmdesrates der Republik Österreich. - 17. Jänner 1951. 1237 

ist· oder nicht, sondern über etwas anderes. vor , daß bei einer dauernden Erledigung der 
Meine Damen und Herren! Wir haben es ja Stelle des Bundespräsidenten die Befugnisse 
schon bei den Landtagswahlen in jenen Län- des Bundespräsidenten auf den Bundeskanzler 
dem, welche die Wahlpflicht statuiert hatten, übergehen und daß dieser sofort zu·veranlassen 
erlebt, daß diese Bestimmung praktisch kaum hat, daß die Neuwahl des Bundespräsidenten 
eine Bedeutung hatte. Denn die Entschuldi- zustande kommt. Eine solche unmittelbare 
gungsgründe, die gleiohzeitig in den Gesetzen Anordnung ist dem Bundeskanzler auf Grund 
vorgesehen wurden, waren so ungeheuer weit- der bisher gegebenen Gesetzeslage nioht 
gehend, daß ioh mir praktisoh kaum einen möglioh. 
Fall vorstellen kann, in dem sich nioht jemand, 
der seiner Wahlpflicht nioht genügen wollte, Der Beril3hterstatter hat schon ziemlich 
mit vollem Erfolg· der Wahlpflicht auch ent- eingehend die Vorgesohichte des Gesetzes aus­
ziehen konnte. Wenn Sie sich die Entschuldi- geführt. Wir haben wohl ein Ausführungsgesetz 
gungsgründe hier in diesem Gesetz anschauen, zur Wahl des Bundespräsidenten aus dem 
so. werden Sie mir zugeben müssen: auch sie Jahre 1931; es besteht aber ein Ressortstreit, 
sind tatsächlich so weit und so kautschukartig eine Verschiedenheit der Auffassung zwischen 
gefaßt, daß sich jeder, der nicht wählen will, Bundeskanzleramt und Innenministerium, ob 
auf gut deutsoh gesagt, von der Wahl dieses Gesetz gilt. Wenn man - wie ich es 
"drücken "kann. Es ist mir auch kein einziger tue - der Auf fassung des Bundeskanzleramtes 
Fall aus Anlaß der Landtagswahlen in den beipflichtet, so wäre trotzdem eine neue 
Ländern, welche die Wahlpflicht statuiert gesetzgeberische Maßnahme notwendig ge­
hatten, bekannt, in dem jemand, der nicht wesen, wie auch der Herr Berichterstatter 
gewählt hat, gemäß den Bestimmungen über ausgeführt hat, weil dieses Ausführungsgesetz 
die Wahlpflicht bestraft worden wäre. Ich aus dem Jahre 1931 die sogenannten Bürger­
erwähne das deshalb, weil ich der Meinung listen, das heißt ständige Wählerverzeichnisse, 
bin, .daß es gesetzgeberisch nicht klug und zur Voraussetzung hat, die wir nicht haben. 
geschickt ist, eine Bestimmung aufzustellen, Infolgedessen war es notwendig, dieses Gesetz 
die von vornherein kaum realisierbar ist, weil sofort einzubringen, und ich stelle nochmals 
sie· sich selbst · gewissermaßen den Boden fest - gerade deshalb, weil über das verfassungs­
abgegraben hat. Dann ist es nämlich besser� mäßige Vorgehen der Regierung und der 

Parteien in der Öffentlichkeit so viel diskutiert eine solche Bestimmung überhaupt zu unter-
lassen. Kurz gesagt also: wenn Wahlpflicht, wird -, daß wir hier einen typischen Fall der 
dann bin ich allerdings der Meinung, peinlichen Einhaltung der Verfassung vor uns 
daß es zweokmäßig gewesen wäre, die haben. . 

Entschuldigungsgründe wesentlich enger zu Wir wissen, welche Bedeutung die Wahl 
fassen, als es hier in diesem Gesetz ge- hat. Die Bedeutung des österreichischen 
schehen ist. Staatsoberhauptes ist, glaube ich. zum ersten-

Abschließend ergibt sich aus meinen Aus- mal eigentlich beim Tode des verstorbenen 
führungen wohl von selbst, daß meine Fraktion Bundespräsidenten zum Ausdruck gekommen; 
dem Antrag des Berichterstatters vorbehaltlos für viele überraschend. Im allgemeinen wissen 
zustimmen wird. 

. wir ja, daß infolge besonderer Umstände die 
staatsbürgerliche Erziehung des österreichi· 

Bundesrat Dr. Lugmayer: Hohes Haus I sehen Volkes, im besonderen die Kenntnis 
Die beiden Vorredner haben das Thema in der Grundlagen der politischen Ordnung, der 
einer.Art behandelt, au.s der man ersieht, daß Verfassung, nicht allzu verbreitet ist. Wir 
sie sich· eine große Reserve in den Ausdrücken wissen auch, daß alles Mögliche geschieht, um 
zutechtgelegtbaben. Ich glaube, es ist selten diesem l\'Iangel. der auf jahrzehntelange Ver­
hiel' im Bundesrat eine Debatte abgeführt nachlässigung zurückgeht, abzuhelfen. Wir 
worden, in der. das Thema mit einer solchen haben beim Leichenbegängnis des letzten 
Vorsicht in der Auswahl der Ausdrücke Bundespräsidenten eigentlich zum erstenmal 
behandelt wurde; das heißt also, über uns erfahren, daß weite Kreise des Volkes plötzlich 
schwebt eine Stimmung, die zum Ausdruck instinktiv, möchte man sagen, zum Ausdruck 
bringt, daß wir uns des Ernstes der Situation, gebracht haben, daß hier ein großes Ereignis 
die "inden kommenden Wochen. und Monaten eingetreten ist. Und die dauernden Er­
iIQ,. Rahmen der Wahl des neuen Bundes- örterungen, die dann in der Presse eingesetzt 
präsidenten eintreten wird, voll bewußt sind. haben _ nicht immer glüoklich, wie schon 

Ich darf · zunächst feststellen, daß der ausgeführt wurde, zum Teil auch mit gewissen 
Bundeskan�ler und die Bundesregierung durch Geschmacklosigkeiten garniert, wie es eben in 
die. V!lrlage dieses Gesetzes die Verfassung den täglichen Presseerörterungen leider bei 
peinlich genau beobachtet haben.' Bekanntlich vielen Dingen der Fall ist -, haben gezeigt, 
schreibt" der· Artikel 64 der Bundesverfassung daß das Interesse dauernd wach ist. 

. 
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Es ist vielleicht auch zum erstenmad. in ·  parlamentarische Demokratie- duroru diese Ur­
diesen. vielen E:rörternngeu zum Ausdruck ' demokratie zu ergärwen,. maß: bat den. a:n.del:ElIl 
gekommen,. daß umn zur Kenntnis: genommen ' Weg gewählt. 
hat, d&ß: die Machtstellung des öste:rr.eichischen i Und nun. finden wir uns in der Lage, d:8iJl 
llundespriSidenten.,.; wie' wir- sie seit 1929 wir seit Wochen einen großen StI!eit haben, 
haben, außerordentlich gruß ist, daß cs sich den man in das Schlagwort zus8i1ptmenmsBeIt 
hier also, darum handelt" eine politische .kann.: Volkswaht oder Hauswahl � Ich ver· 
Persönlichkeit zu finden, die in der Lage ist '.stene der Verfassung gemäß unter Ha.l1&Wa.hl 
zu beurteilen, ob und wie diese MachtsteUung die Wahl des Bundesprä.sidenten durclit die 
ausgeübt werden soll. Ich möchte nur drei Bundesversammlung, wie ich besonders 1Je .. 
dieser besonderen MachtsteHungen des Bundes- tünen. möchte, damit. nicht, werm d-as WOI't 
präsidenten in Österreich anführen,. drei Macht- �in die Presse kOJll1mt, verschiedene OFganß' 
stellungen , von denen der verstorbene Bundes- 'darau'S vieneicht ableiten, daß ich darunter 
präsident nicht Gebrauch gemacht hat, von : die Wahl des Bundespräsidenten memß', die 
denen aber unter Umständen wofil mit weit'- jeder in· seinem Haus vüllzieht. SOl ist lilas 
tragenden Fülgen Gebrauch gemacht werden nicht gemeint, ich gebrauche diese Bezeichnung 
kann. ' mur, um ein kurzes Wort zur Charakterisienmg 

Da ist zum Beispiel der ' Artikel 18 der . zu haben. 
Bundesverfassung, der dem Bundespräsidenten ! Meine Damen und Herren ! Ist es an 
ein Notverorclnungsrecht" aHerdingS' ein ver;. und für sich psychologjsch dankbar, in der 
klausuliertes, abgewogenes, aber immerhin : Öffentlichkeit den von allen Bindung�n. Un­
ein Notverürdnungsrecht in die Hand gibt. abhängigen zu spielen - ich meine hier nicht 
Da. ist der Artikel 29, der dem Bundes- besündere politische Parteirichtungen, wenn 
präsidenten die Macht in die Hand gibt, den ich unabhängig sage, ich meine lene Presse. 
Natiünalrat aufzulösen. Da ist aber vor allem 0rgane, die nicht in einem gebundenen Va)'­
der Artikel 70, der dem Bundespräsidenten ' hältnis' zu irgelldeiner herrschenden Partei 
die Macht in die Hand gibt, den Bundeskanzler' stehen -, sO' ist es natürlich auch dankbtW', 
und damit die Bundesregierung ühne Gegen- ' gegen die Vertretung des Volkes'" die also 
zeichnung und ühne Vorschlag, sei es einer schließlich die Verantwortung für das politische, 
gesetzgebenden Körperschaft, S.ei es von seiten Geschelien ha.t� zu polemisieren. Daraus ergjbt 
der Bundesregierung, zu entlassen. Wir wissen sich selbstverständlich die Tatsache� daß in 
auch aus der österreichischen Geschichte, der Öffentlichkeit weitaus mehr die Argumente 
warum man dem Bundespräsidenten durch und Beweggründe zur Gelt1lllg gebracht 
die sogenannte Schober-Novelle 1929 diese würden sind, die für eine Volkswahl sprechen� 
MacIltstellung . gegeben hat. Im Kampf der a.ls jene Argumente, die für eine Hauswahl 
Meinungen über die parlamentarische Ver- ' sprechen. 
tretung des Volkes hat sich damals unter Ich darf deshalb wohl ähnlich wie meine 
einem gewissen Druck die Meinung heraus- Vorredner auch nüch auf diese Frage ein­
gebildet, man müsse dem Nationalrat, der gehen. Ich muß mich alsO', um obiektiv und. 
gesetzgebenden Körperschaft, dem reinen rein sachlich zu sein, bemühen, jene Argu­
Parlamentarismus, ein Gegengewieht ent- mente und Beweismittel anzuführen. die die 
gegel1stellen. Gegner einer Volkswahl vürbringen. Wir 

Wenn wir unsere Verhältnisse hier in haben etwa vier solcher Beweismittel. Da ist 
Österreich mit unserem Nachbarland Schweiz zunächst die unnütze Erregung der politisehen 
vergleichen, das schon einmal als Beispiel Leidenschaften. Wenn wir uns daran erinnern, 
herangezogen wurde, so sehen wir, daß man daß bald nach dem Leichenbegängnis des 
auch einen anderen Weg hätte einschlagen . verstürbenen Herrn Bundespräsidenten da. 
können. Die Schweiz hat keine rein parlamen- und dort auch seine Person ins Zeitungs­
tarische Demokratie. . Der Schweizer Staats- gerede · gekommen ist, sO' können wir ermessen, 
bürger ist gewühnt, sich selber als den eigent- daß man bei lebenden Bewerbern um die 
lichen Gesetzgeber zu betrachten . Es ist Bundespräsidentschaft noch weniger Zurück­
infolgedessen in der Schweiz, die ja nach der haltung kennen wird, auch dann nicht, wenn 
letzten Volkszählung schließlich 4-5 Millionen zwischen den großen politischen Vertretungen 
Einwühner hat, im Vergleich zu Österreich des Volkes, sagen wir zumindest z.wischen 
also gar kein so kleines Land ist. den Koalitiünsparteien, eille faire Abmachung 
Sitte gewürden, daß fast Sonntag für Sonntag zustande kommt. 
Volksabstimmungen stattfinden. Wir haben Meine Frauen und Herren, es ist ja nicht so, 
diese Bestimmungen über Volksabstimmungen daß nur pülitische Parteien Mandatare ·a.uf� 
und Volksbegehren ä.lmlich wie in der Schweiz stellen können. Das Gesetz, über die Wahl des 
auch in unserer Verfassung. Aber auch 1929 Bundespräsidenten, das wir haben, hat sich in 
hat man . nicht den S.chritt gemacht, die Hinsicht auf die Aufstellung von Mandat&l'en 
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;:stlfeng an das Ausführungsgesetz vom hat 'Von einer Million Teiner Staatskost.en ge­
Ja:hPe -1981 gehalten und schreibt daher nur sprachen. V;on .anderer Seite wurde die Ziffer 
vor, daß für einen Wahlvorschlag 2000 Unter- 1.0 Millionen genannt. Diese 10 Millionen 
s<dlriften gen.ügen. Jeder größere Verein kann· sollen reine Staatskosten sein, .das habe ich 
infolgedessen. 'von der Möglichkeit fGebrauch mir zuletzt sagen lassen. loh selbst habe .es 
mllohen, der llauptwalllbehörde 2000 Unter- nicht durchgerechnet. 
trohriften für einen Bewcrber zu 'bringen. Es kommt noch ein weiteres .Argument 
Es ist daher ·'nicht nur möglich, sondern sogar hinzu, das schon in 'einigen Ausführungen 
wahrscheinlich. '·daß die Person des Bewerbers, angeklungen ist, nämlich ein Vergleich der 
-die in die Bundespräsidentenwahl eintritt, österreichischen Lage mit der anderer .8taa;ten. 
duroh Wochen 'hindurch in einer nicht liebens- Unter den verschiedenen demokratisch 'regier­
\�digen Weise röntgenisiert werden wir.d. :ten Staaten haben wir heute nur die Voer­

'Es 'ist ,klar, daß dieses Röntgenbild. ' einigten Staaten von Amerika, wo der Präsident 
idas von den einzelnen Kandidaten entworfen durch -eine . Art Urabstimmung, dm'ch eine 
Wird, natürlich nicht in dem Augenblick Volksabstimmung gewählt wird. Aber diese 
'.erschwindet, da einer 'endgültig Bundes- VerhältDisse mit den österreichischen zu ver­
präsident geworden ist, sondern es wird wie gleichen, ist wohl nicht möglich. , 
·eine AI't Fernsehbild noch 1ange Zeit durch Gegenüber diesen Argumenten, die also ,.me 
.die Be-völkerurig gehen. Es ist auch klar, Gegner einer Volkswahl 'vorbringen, stehen·;die 
daß -der �undespräsident, wenn er in ·seiner Argumente der Anhänger der 'VoJ.ks.wahl. 
�ganzen Machtgtellung auftritt, ,dabei mit ,dem Da hahen Wir eigentlich nur eines, nämlich 
Widerstand jenes Teiles der Bevölkerung zU die strenge Einhaltung der .gegenwärtig be­
kämpfen haben ' wd, der ihn nicht gewählt stehenden Verfassung. Ein ·.zweites Arg.ument, 
·bat, und ' ZWar nicht nur nicht gewählt hat, das öffentlich weniger erörteIt 'Wird, ist das 
:sondern ihn sogar unter dem Eindruck nicht .Argument, ;daß eine Verfassungsänderung ·mit 
-gewählt hat, daß ·diescr Mann unfähig ' oder den größten :Schwierigkeiten zu kämpfen 
nicht charakterfest sei. hätte, well ja " bekanntlich bei Verfassungs-

:Es ist,daher notwendig, meine sehr geehrten änderungen - .und hier . handelte :es sich um 
iDa:men und Herren, daß wir uns dieses Al'gu- eine solche - 'die einstimmige Zustimmung 
1tu!IIit Wohl ins ·Bewußtsein �führen . des Alliierten Rates notwendig wäre. Das wird 

Man sagt zu -dem 'ersten Grund - unnütze . �war in ,der Öffentlichkeit 'weniger erörtert, 
Er:regl1hg der . politischen Leidenschaften .� aber hie und da hört man .dieses Argument 
'auoh noch, daß : diese unter :Umständen dazu , doch l auch von den unbedingten Arihängem 
:führen könnte, edaß selbst .die Ar.beit der der Volkswahl und ,von den 'unbedingten 
�setzgeoonden Körperschaft lahmgelegt wird. Gegnern der Hauswahl. Dieses Argument ist 
iDer Mann, der heute 'in ' Öste:rreich die sicher sehr triftig ; denn 'nach -den -bishenigen 
,oberste politische Funktion auszuüben hat, . Erfahrungen ist es verhältnismäßig unwahr­
ist ,der Bundeskanzler. Er -ist 'zugleich ,der scheinlich, daß eine Einstimmigkeit unter ,den 
Vertreter des .Bundespräsidenten. Ich kann Alliierten für die .Zustimmung . zu einer ' ent-
nlir ,vorstellen, und es ist .auch so, dtiß er allen sprechenden :Änderung deT Verfassung erhalten 
inneren Antrieb hät, aus dieser Stellung werden könnte.  
:möglichst l'asch' herauszukommen. Als Bundes- Es muß aber etwa.s noch einmal deutlich 
-präsident' könnte er sieh - streng genommen - gesagt werden : Von einem Verfassuugabruch 
;&ucb ' selbst entlassen. Das ist eine Häufung zu reden, ist eine unerhörte Demagogie ! 
von Funktionen, die die Arbeit speziell ,für Eine Verfassungsä.nderung, nach den Grund­
-den ::Bundeskanzler :nicht erleichtert, sondern , sätzen eund :Vorschriften .der :Verfassung durch­
'eher Eifschwert. geführt, ist Einhal�ung der VerfaBSung und 

:Sie ·können sich ;vo'rstellen, in welche unan. nioht VerfullIsungsbruch. Und wie eine Ver­
.genehme Situation wir konunen·können, wenn fa-ssung zu ändern ist, bestimmt .die Verfassung 
·der 'Wahlkampf :zwisohen (.den großen .Parteien selbst jm Artikel 44, Sie schreibt dort vor, daß 
nicht -'mit großer Zmüokhaltung ;geführt wird. im Nationalrat die Anwesenheit ;von .min.de­
Läßt 8ich .aber ;ein Wahlkampf mit einer ; stens der Hälfte der Abgeordneten und eine 

·gro&n Zurü.okha.ltung . führen t .Das ·ist " eine ' Zweidrittelmehrheit 'notwendig .ist, und sie 
::ftagliche Saohe. , Ich habe a1so aamit den gibt . die ,Möglichkeit, daß auch :bei .eiaer Teil­
:·ersten 'Grund, -die Erregung der politischen l inderung der;Verfassung eineVolksa.bstimmung 
i·Leidenschaften, bespr..ochen. . -beantragt werden kann. 

,.Zweitens wh'd ,gefürchtet, daß der gewählte Wenn : manche :Presseol'gane .im . Zusammen-
Bundespräsident ein :verhaltnismäßig : geringes 'hang mit der Erörterung der Hauswahl, .also 
·1\nsehen haben wird. ,der Wahl durCh. die 'Bundesversammlung, ·von 

Es . ist :aber . auch ' ·von der finanzieUen Be· einem Verfassungsbrnch sprechen, so .müßte 
lastung gesproohen wor.den. Ein Vorredner man sagen, daß .auch die Volkswahl ein 
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Verfassungsbruch gewesen wäre ; denn im müssen, es wird sehr schwer sein, eine über. 
Jahre 1929 wurde ja erst die Volkswahl ragende politische Persönlichkeit zu finden. 
gegenüber der bestehenden Verfassung 1920 Wenn man nun erörtern wollte : Nun, so 
und ' 1925 neu eingeführt. Wir mussen aller· nehmen wir jemanden, der im politischen 
dings ' sagen - und darüber wollen wir uns Leben keine Rolle spielt, der außerhalb , der 
keinem Zweifel hingeben -, nach dem Sprich- Parteien steht I - und diese Frage ist in der 
wort : "Aller guten Dinge sind drei" wijre Öffentlichkeit erörtert worden -, muß ich 
wahrscheinlich eine weitere, dritte Ausnahme sagen, ich fürchte, daß wir bei ' der gegen· 
gegenüber der gegenwärtig vorgeschriebenen wartigen Machtstellung des Bundespräsidenten 
Volkswahl, also eine dritte Ausnahme zu den hier vom Regen in die Traufe kommen. 
Ausnahmen 1931 und 1945, das Ende der Wir haben ja die Tatsache 'gesehen, daß die 
Volkswahl überhaupt. Es' würde dann in Stellung des Bundespräsidenten eine hoch­
diesem Punkt sicher endg�ltig auf den Stand politische ist und eben eine politische Persön­
der Verfassung von 1920 zurückgegriffen lichkeit erfordert. '  Man kann die Situation 
werden. von heute nicht etwa mit der Situation , von 

Nun noch ein paar Worte zu dem tatsäch- 1920, etwa mit der Zeit vergleichen, in der 
lichen Vorgang, in den wir eintreten werden. ein Außenstehender plötzlich zum Bundes­
wenn wir ' also, was sehr wahrscheinlich ist, ' präsidenten gewählt wurde, weil es , sich ja 
tatsächlich auf Grund dieses Gesetzes den damals nicht um eine Stellung handelte, die 
Bundespräsidenten wählen. politisch so wichtig war wie die des Bundes-

Wir stehen hier vor nicht zu unter- präsidenten von heute. Es wird also - und 
schätzenden Schwierigkeiten. Die Stellung das ist die Folge dieses politischen Zustandes 
des Bundespräsidenten, die ich besonders in in Österreich - praktisch nichts andel'es 
seinen Rechten umrissen habe, soweit der übrig bleiben, als daß die politischen Vertreter 
verstorbene Bundespräsident davon nicht des Volkes selber - und das sind und bleiben 
Gebrauch gemacht hat, ' ist eine überragende. die politischen Parteien --.,- mit ihrer Verant· 
Sie ist vor allem eine politische Stellung, wortung hinter den Kandidaten stehen. Es ist 
sie erfordert infolgedessen eine politische Per- nun einmal so, daß , die politische Ordnung in 
sönlichkeit, und zwar eigentlich eine über- Österreich letzten Endes durch die politischen 
ragende politische Persönlichkeit. Parteien. durch ihre Zusammenarbeit,garantiert 

Meine sehr geehrten Frauen und Herren ! wird. Es ist interessant, daß das Wort Partei 
Um zu einer politisch überragenden Persön- in unserer ganzen Bundesverfassung meines 
lichkeit heranzuwachsen, braucht es Zeit. Wissens nur einmal vorkommt, im Artikel 26 
Wir haben seit 1945 nicht viel Gelegenheit Abs. 6, wo es sich um die Wahl zum National­
gehabt, außer jenen Männern, die tatsächlich rat handelt. Sonst kommt das Wort nie vor. 
an den politisch führenden Stellen des Staats- Tatsächlich - ob uns das recht ist oder 
wesens stehen, andere Persönlichkeiten i,n nicht - ist es aber so, daß die politische 
den Vordergrund treten zu lassen. Es ist Ordnung in Österreich und auch anderswo 
doch so, daß heute nicht einmal ein Landes- letzten Endes durch gar nichts anderes als 
hauptmann viel weiter als innerhalb seiner durch das Funktionieren der politischen 
Landesgrenzen bekannt ist, auch wenn er eine Parteien garantiert wird. 
sehr integere, sehr tüchtige, politisch schlag- Die politischen Parteien sind also in Wirk� 
kräftige Persönlichkeit ist. Ich möchte nicht lichkeit die Vertreter der Willensbildung des 
untersuchen, wie viele Menschen in Ober- Volkes, nicht etwa kleine Listen oder kleine 
österreich beispielsweise wissen, wer der gegen· Vereine. Ich kann hier zum Abschluß im 
wärtige Landeshauptmann der Steiermark ist. Namen der Gruppe, für die ich spreche, der 
Es ist also nicht so leicht. Diese Jahre von Österreichischen Volkspartei, nur der Hoffnung 
1945 bis 1950 waren zu kurz, um eine Reihe Ausdruck verleihen, daß es gelingen wird, 
von politischen Persönlichkeiten in den Vorder- sich zum mindesten bei den beiden Koalitions­
grund treten zu lassen, unter denen man aus- parteien über eine Person zu einigen, welche 
wählen könnte. Einigung garantiert, daß die überwiegende 

Wenn man auf die frühere Zeit zurückgreift, Mehrheit des Volkes tatsachlich eine einzige 
so war es von 1938 bis 1945 überhaupt nicht politische Persönlichkeit wählt. Es wird also 
möglich, daß sich eine österreichische Persön- die Wahl des Bundespräsidenten faktisch 
lichkeit politisch betätigen konnte. Wer damals nicht nur eine große Reife des Volkes ver-

, politisch hervorgetreten ist, scheidet ·von langen, sondern wir müssen uns wohl an die 
vornherein aus. Von 1934 bis 1938 war es Brust klopfen und sagen, sie wird, wenn 
nur einem Teil der österreichischen Be- ich die außerhalb der Regierung stehenden 
völkerung möglich, sich politisch führend zu Parteien außer Betracht lasse, auch eine 
betätigen. Wir haben also einen so langen große Reife zumindest von den Leitungen 
Ausfall politischer Tätigkeit, daß wir sagen der beiden großen Parteien verlangen� 
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Wenn das gelingt, Hoher Bundesrat, dann 
wird die Frage, die heute im Zentrum der 
Erörterung steht - Volkswahl oder Haus­
wahl - nicht mehr von Bedeutung sein. 
Dann wird es nicht mehr notwendig sein, 
diese zweite Möglichkeit noch weitergehend 
zu erörtern. Ich bin überzeugt : wenn tat­
sächlich zwischen den beiden großen Parteien 
eine Verabredung zustande kommt, die den 
Wahlkampf wenigstens ' zwischen den beiden 
tragenden Parteien ausschaltet, dann kann 
der gewählte Bundespräsident mit einer 
Autorität auftreten, die der Autorität und 
der Stellung entspricht, welche der verstorbene 
Bundespräsident Gott sei Dank innegehabt 
hat und die ihm durch die einstimmige Wahl 
durch die Bundesversammlung, durch die 
Hauswahl, gegeben wurde. Es ist möglich, 
daß dann, wenn die Wahl tatsächlich so 
durchgeführt wird, wie wir sie jetzt mit diesem 
Gesetz beschließen werden, diese Unter­
streichung der Stellung des Bundespräsidenten 
noch stärker wird, �ls wir sie im letzten Fall 
gehabt haben. Es ist unser sehnlichster 
Wunsch, daß also die kommenden Wochen 
und Monate eine solche Einigung bringen. 
daß die Wahl des Bundespräsidenten nicht 
ein Anlaß zur Erregung politischeR Leiden· 
schaften wird, sondern zu einer ähnlichen 
Dokumentation des Zusammenarbeitens des 
österreichischen Volkes für die weitere Ent· 
wicklung, wie sie das Leichenbegängnis des 
verewigten Bundespräsidenten war. (Lebhafter 
Beifall bei der Volksparlei.) 

Berichterstatter Deck (Schlußwort) : Meine 
Damen und Herren ! Ich möchte mir zunächst 
erlauben, mich selber zu korrigieren. Ich bin 
in dankenswerter Weise darauf aufmerksam 
gemacht worden, daß ich mich bei Erörterung 
des § 6 des vorliegenden Entwurfes unklar 
oder vielleicht sogar unrichtig ausgedrückt 
habe. Ich möchte daher ausdrücklich fest­
stellen : Der Abs. 1 dieses Paragraphen 
lautet (liest) : "Zum Bundespräsidenten kann 
nur gewählt werden, wer das Wahlrecht 
zum Nationalrat besitzt und vor dem 1. Jänner 
des Jahres der Wahl das 35. Lebensjahr über· 
schritten hat." In der Sitzung des Nationalrates, 
in der diese Vorlage beschlossen wurde, wurde 
unter Wahlrecht zum Nationalrat auf Grund 
des Referates des Berichterstatters ausdrück­
lich sowohl das aktive als auch das passive 
Wahlrecht zum Nationalrat verstanden. Ich 
möchte also auch meinen Antrag, den ich 
heute hier gestellt habe, in diesem Sinn auf· 
gefaBt wissen. 

Zu den Erörterungen über die Wahlpflicht, 
beziehungsweise über die Straf bestimmungen 
des Gesetzes und zu der B,emängelung dieser 
Bestimmungen, die nach Ansicht der Redner 
schwer zur Durchführung gelangen können, 
glaube ich sagen zu können, daß es ja nicht so 
sehr darauf ankommt, daß jemand wirklich 
bestraft wird, wenn er an der Präsidentenwahl 
nicht teilnimmt, sondern daß der Gesetzgeber 
eben die moralische Pflicht, an diesem Wahlakt 
teilzunehmen, besonders unterstreichen wollte, 
und das, glaube ich, wird damit erreicht. 
Ich bin also nicht der Auffassung, daß da 
ansonsten noch besonders drakonische Be· 
stimmungen eingeführt werden müssen. 

Zu den sonstigen Äußerungen, die hier 
über die einzelnen Bestimmungen des Gesetzes 
abgegeben wurden, möchte ich mich als 
Berichterstatter natürlich keineswegs im pole­
mischen Sinne äußern. Aber ich glaube, es ist 
nützlich und kommt mir als Berichterstatter 
zu, die Feststellung zu treffen, daß Österreich 
eine verhältnismäßig junge Republik ist und 
daß es in seiner demokratischen Entwicklung 
und in der Entwicklung demokratischer 
Formen wiederholt lange Jahre gestört und 
gehindert war · und daß daher, wie ich 
glaube, weder eine österreichische Tradition, 
noch eine ihrem Gehalt nach österreichische 
Form vorliegt. 

Die Beispiele des Auslandes sind für und 
gegen eine Volkswahl oder eine Wahl durch 
eine Körperschaft anzuwenden und wohl kaum 
ein absolutes Vorbild für uns, weil sich ja auch 
die Stellung des Präsidenten selber hier und 
anderswo wesentlich unterscheidet. Für uns 
Österreicher und in unserer heutigen Situation 
ist wohl das Allerwichtigste, daß diese Wahl 
verfassungsmäßig einwandfrei durchgeführt 
wird, denn nur dann wird der künftige Präsi­
dent jene Autorität besitzen können, die 
er vielleicht zur Verteidigung der Souveränität 
Österreichs dringend benötigen wird. (Beifall 
bei den Soziali8ten.) 

Det· Bundesrat beschließt, gegen den Ge8etzes­
beschluß des Nationalrates keinen Einspr uch 
Z�t erheben. 

Vorsitzender : Die Tagesordnung ist er­
s c h ö p ft. 

Die n ä c h s t e  Sitzung wird auf s c h r i ft. 
l i c h e m  Wege bekanntgegeben. 

Die Sitzung ist g e s ch l o s s e n .  

Schiui .der Sitzung: 10 Uhr 30 Minuten. 

Druck. der Osterreichiss;hen Staatsdrl.1ckcrei. 743 51 
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